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Nicht nur Abfallentsorger, ouch Abfollerzeuger, Hersteller

und lmporteure müssen sich ouf einige Änderungen in der

Abfall- und Kreisloufwirtschoft einstellen. Einen kurzen

Abriss über die neue Abfollrohmenrichtlinie sfe//f Rechfs-

anwalt Rudolf Kalenbero in diesem Bericht vor.

Nach einem mehrjährigen

Novell ierungsprozess wurde am

22. November 2008 die neue

Abfal l rahmcnricht l in ie im

Amtsblatt der EU veröflentl icht.

Sie löst zum 12. Dezember 2010

die aktuel le Abfal l rahmen-

richtl inie 2006112lEG sowie die

Altölr icht l inie ab.

Die neue Richtl inie bekräf-

t igt die Abfal lvermeidung als

das oberstc Ziel moderner Ab-

fal lpol i t ik. Sie präzisiert nun

auch den Abfal lbegr i f f  und

stärkt  d ie -  in Deutschland

schon weitgehend praktizierte -

Verwertung von Abfäl len, rn-

dem Getrennthaltungspfl ichten

und Recyclingquoten für be-

st immte Abfäl le eingeführt

werden. Schl ießl ich löst sie die

lange umstri t tene Abgrenzung

zwischen cncrget ischer Verwer-

tung und Beseit igung mittels

eines sogenannten Energie-

e ff lzien zkri teriums.

Die Abl 'al lrahmenrichtl inie

richtet sich nur an die EU-Mit-
gl iedstaaten; für Unternehmen

ist sie zunächst nicht verbind-

l ich.  Die Regelungcn nrüssen

aber bis zum 12. Dezember

2010 in das jewei l ige nat ionale

Recht umgesetzt werden. In der
Bundesrepublik werden dafür

eine Vielzahl einzelner Gesetze

zu ändern sein.

Dabei  ist  d ie Abfäl l rah-

menrichtl inie keineswegs nur

iür Abfal lexpeften von Bedeu-

tung. So ist das produzierende

Gewerbe be trofTen von der

neuen Regelung, wann es sich

bei Stoffen, die aus einem Her-

stel lungsprozess hervorgehen.

um Nebenprodukte und nicht

um Abfäl le handelt.  Für al le

Betr iebe, die Recycl ingmateria-

l ien beschaffen und im Produk-

t ionsprozess einsetzen, ist die
Frage relevant, wann bestimmte

Abl 'äl1e nicht länger Abfäl le

sind. Solche Material ien kön-
nen zum Beispiel  Alrpapier,

Altglas, Kunststoffe oder Metal-

le sein, aber auch f1üssige oder

pastöse Stoffe.

Doch vor al lem von der

neuen erweiterten Hersteller-

verantwoftung nach Artikel B

der Abfal l rahnrenr icht l in ie
(AbfRRL) sind erhebliche Folge-

wirkungen zu erwarten. Die er-
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wci ter te Herstel lerverantwor-

tung wird als Mittel beschrie-
ben, um die Gestaltung und dic

Herstel lung von Gütern zu för-

dern, die während ihres gesam-

ten Lebenszyklus, einschl ießl ich

ihrer Reparatur, Wiederuerwen-

dung und Dcmontagc sowie
ihres Recycl ings, eine eff iziente

Ressourcennutzung in vol lem

Umfang berücksicht igen und

fördern,  ohne dass der l ' re ie

Warenverkehr im Binnenmarkt

beeinträchtigt wird.

Mit  der Forderung nach

einer erweiterten Herstel lerver-

antw0nung sol lcn die Vcrmei-

dung, die Wiederverwendung,

das Recycl ing und die sonstige

Verwertung von Abfällen er-

leichtert werden. Die EU-Mit-
gl iedstaaten können die Her-

stei ler, aber auch Entwickler,

Verarbeiter und lmporteure

dazu verpl l ichten, die Entsor-
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gung von zurückgegebenen Erzeugnissen

und Abf,ällen zu übernehmen. Zudem müs-

sen Informationen über die Wiederver-

wendbarkei t  und die Mögl ichkei t  zum

Recycl ing des Produkts öf fent l ich zu-

gänglich gemacht werden. Die EU-Staaten

können auch Pfl ichten formulieren, bereits

bei der Entwicklung die Unlweltfolgen,

Langlebigkeit und me hrfache Verwend-

barkeit der Produkte, die Verringemng des

Abfal laufkommens und die Entsorgung der

Abfäl le zu berücksichtigen.

Damit greif t  die neue Abfal lrahmen-

richtl inie die Produkwerantwortung auf,

die schon in Paragraf 22 des deutschen

Kreisl aufwirtschaftsgesetzes (KrW-/AbfG)

geregelt ist. Die erweiterte Herstellerverant*

wortung geht aber darüber hinaus, da sie

auch auf denjenigen ausgedehnt werden

kann, der ein Erzeugnis nur einftihrt.

In der neuen Richtl inie wird geregelt,

wann ein Erzeugnis aus einem Herstel-

lungsverfahren als Abfall oder als ein Ne-

benprodukt gilt. Für Nebenprodukte gilt

nun:
..  der Stoff wird als integraler Bestandtei l

eines Herstel lun gsprozesses erzeugt,
.,! es muss sicher sein, dass der Stoff wei-

ter verwendet wird,
, die Verwendung kann al lein schon im

normalen industriellen Verfahren erfol-
gen und

die wei tere Verwendung sreht im Ein-

klang mit  e inschlägigen Produkt- ,

Umwelt- und Gesundheitsschutzanfor-

derungen.

Diese Kriterien sind von den natio-

nalen Vollzugsbehörden zugrundezulegen.

Die Europäische Kommission kann sie aber

für bestimmte Gegenstände über einen

Kontrollausschuss weiter konkretisieren.

Erstmalig wird auch geregelt, wann ein

Material nicht mehr als Abfall, sondern als

Rohstoff oder gar Produkt gi l t .  Mit dieser

Neuerung kann zukünft ig ein grauer Markt

für Abfälle verhindert werden.
Voraussetzung für das Ende der Ein-

stufung von Stoffen als Abfall ist, dass sie

ein Verwefiungsverfähren durchlaufen ha-

ben. Dazu zählt auch Recycl ing, also ein

Verfahren, in welchem Abfälle für den ur-
sprünglichen Zweck oder für andere Zwe-
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cke erst aufbereitet werden. Die (verwerte-

ten) Abfälle müssen spezifische Kriterien

erfül len:
, der Stoff muss gemeinhin für bestimm-

te Zwecke verwendet werden,

t,  es nuss ein Markt oder eine Nachfrage

für diesen Stoff bestehen,

der Stoff erfül l t  die technischen und

rechtl ichen Anforderung für die be-

st immten Zwecke

:r: üfld die Verwendung des Stoffes führt

insgesamt nicht zu schädlichen Folgen

für Umwelt oder Gesundheit.

Wie inl Fal le von Nebenerzeugnissen

kann die Europäische Kommission auch die

Kriterien 1ür das Ende der Abfäl leigenschaft

bestimmter Abfäl le konkretisieren.

Verändert worden ist die sogenannte

Abfal lhierarchie. Dabei gelten nun fünf

Stufen:

Vermeidung von Abfäl len,
'  Vorbereitung zur Wiederverwendung,
:.  Recycl ing,

sonstige Verwertung,
,.  Beseit igung.

Zum anderen gilt für diese Stufen zu-

künftig eine Prioritätenfolge. Die Abfall-

hierarchie legt fest, was ökologisch gesehen

die insgesamt beste abfäl lrechtl iche und

abfal lpol i t ische Option ist.  Von dieser Hie-

rarchie kann abgewichen werden, wenn et-

wa die technische Durchführbarkeit oder

wiftschaftliche Aspekte und der Umwelt-

schutz dieses rechtfertigen.

Zur Förderung der Wiederverwendung

und des Recycl ings werden Ziele vorgege-

ben, durch welche die Entwicklung Europas

zu einer Recycl inggesellschaft betr ieben

werden sol l .  So sol l  bis 2015 die Getrennt-

sammlung für Abfäl le aus Papier, Metal l ,

Kunststoff und Glas aus Haushalten und

ähnlichen Quellen eingeführt und ab 2020

festg€legte Recycl ingquoten eingehalten

werden. Bei nicht gefährlichen Bau- und

Abbruchabfällen sollen 70 Prozent verwer-

tet werden.

Aus Sicht der Unternehmen ist zu be-

mängeln, dass in der neuen Abfal lrahmen-

richtlinie keine einheitlichen Recyclingquo-
ten ftir alle Länder vorgesehen sind. Es wird

beftirchtet, dass in der Bundesrepublik gel-

tende nationale Regelungen sich deshalb
als Wettbewerbsnachtei le für deutsche

Unternehmen erweisen.
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